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I. 

2010 
Verwaltungsvorschrift zu§ 25 Absatz 2 

der AusführungsverordnungVwVG 
Runderlass 

des Ministeriums der Justiz 
- 2345 - z. 1 -

Vom 6. Juli 2023 

Auf Grund des§ 25 Absatz 2 Satz 2 der Ausführungsver
ordnungVwVG vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 787) , 
die zuletzt durch Verordnung vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1351) geändert worden ist, bestimmt das Minis
terium der Justiz im Einvernehmen mit der Staatskanz
lei sowie dem Ministerium der Finanzen und dem Minis
terium des Innern: 

1 
Festlegung der Gerichtsbezirke 

§ 3 Absatz 3 der Ausführungsverordnung VwVG ist ab 
dem 1. Januar 2024 auf alle Gerichtsbezirke der ordent
lichen Gerichtsbarkeit anzuwenden. 

2 
In- und Außerkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und 
am 31. Dezember 2025 außer Kraft. Gleichzeitig mit dem 
Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt die Verwaltungs
vorschrift zu § 25 Absatz 2 der Ausführungsverordnung 
VwVG vom 20. Mai 2022 (MBl. NRW. S . 474) außer Kraft. 

- MBl. NRW. 2023 S . 818 

2128 

1 

Zweite Änderung der „Richtlinie über die 
Gewährung von Billigkeitsleistungen zur 

Unterstützung der zugelassenen Krankenhäuser 
in Nordrhein- Westfalen in der Krisensituation 
in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine bei der Sicherstellung der stationären 

Versorgung durch die Ausstattung mit einer 
Notstromversorgung für einen Zeitraum 

von 72 Stunden" 
Runderlass 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Vom 7. Juli 2023 

Nummer 4.3 der „Richtlinie über die Gewährung von Bil
ligkeitsleistungen zur Unterstützung der zugelassenen 
Krankenhäuser in Nordrhein- Westfalen in der Krisensi
tuation in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine bei der Sicherstellung der stationären Versorgung 
durch die Ausstattung mit einer Notstromversorgung für 
einen Zeitraum von 72 Stunden" vom 18. Januar 2023 
(MBl. NRW. S. 46) , die zuletzt durch den Runderlass des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 
15. Februar 2023 (MBl. NRW. S. 64) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 2 werden nach dem Wort „sofern" die Wörter 
,,in der Regel" eingefügt. 

2. Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Im Ausnahmefall kann eine Maßnahme auch schon 
vor diesem Datum, nich t jedoch vor dem 24. Februar 
2022 begonnen worden sein. Maßgeblich ist jedoch, 
dass die Zahlung für die benannte Maßnahme gegen
über dem beauftragten Dritten erst im Jahr 2023 fä l
lig wurde beziehungsweise wird .". 

2 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

- MBl. NRW. 2023 S. 818 

2128 

1 

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeits
leistungen zur Bewältigung der vor dem 
Hintergrund der aktuellen krisenbedingt 

steigenden Energiepreise und der hohen Inflation 
zur Aufrechterhaltung der Schwangerschafts

und Schwangerschaftskonfliktberatung 
in Nordrhein-Westfalen 

Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 

Gleichstellung, Flucht, und Integration 
- 312-0l.12.06.00-000005-2023 -

Vom 20. April 2023 

Zweck, Rechtsgrundlage 

1.1 

Das Land gewährt nach Maßgabe des § 53 der Landes
haushaltsordnung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in 
der jeweils geltenden Fassung, dieser Richtlinie und den 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 
6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in der jeweils geltenden 
Fassung zum Ausgleich beziehungsweise zur Milderung 
von Schäden und Nachteilen für das Jahr 2023 finanzielle 
Unterstützungsleistungen für Träger von Schwanger
schafts- und Sch wangerschaftskonfliktbera tungsstellen. 

1.2 

Ein Anspruch auf Gewährung der Billigkeitsleistungen 
besteht nicht, vielmehr entscheiden die Bewilligungsbe
hörden aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 
Gegenstand der Billigkeitsleistungen 

2.1 
Die Unterstützungsleistungen werden zum Ausgleich von 
Härten für das Jahr 2023 gewährt. Zur Aufrechterhaltung 
des Betriebs von Schwangerschafts- und Schwanger
schaftskonfliktberatungsstellen werden vor dem Hinter
grund der aktuellen krisenbedingt steigenden Energie
preise, der hohen Inflation sowie einer verstärkten Inan
spruch nahme sozialer Infrastrukturen zum Ausgleich von 
Härten Billigkeitsleistungen gewährt. 

2.2 

Ausgenommen von den Billigkeitsleistungen sind Perso
nalausgaben und investive Ausgaben. 

3 
Empfänger der Billigkeitsleistung 
Empfänger der Billigkeitsleistung sind die öffentlichen 
und freien Träger der Schwangerschafts- und Schwan
gerschaftskonfliktberatungsstellen gemäß § 2 Ausfüh
rungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum 
Schwangerschaftskonfliktgesetz (Schwangerschaftskon
fliktgesetz - Ausführungsgesetz - AG SchKG) sowie die 
Landesverbände pro familia NRW und donum vitae 
NRW. 

4 
Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeits
leistungen 

Voraussetzungen für die Gewährung von Billigkeitsleis
tungen sind krisenbedingt steigende Ausgaben im Sinne 
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der Nummer 2, die nicht durch sonstige Entschädigungs
leistungen, Versicherungsleistungen, andere Fördermaß
nahmen, zweckgebundene Spenden oder sonstige Leis
tungen Dritter gedeckt werden können und die zur Auf
rechterhaltung des Betriebs dringend erforderlich sind. 

Die Billigkeitsleistungen werden nur für Ausgaben ge
währt, für die anderweitig keine Förderungen beantragt 
oder bewilligt wurden. Doppelförderungen sind ausge
schlossen. 

5 

Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen 

5.1 

Die Billigkeitsleistung wird auf Antrag für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 (Bewilli
gungs- und Durchführungszeitraum) gewährt. 

5.2 

Im Falle der Gegenfinanzierung entsprechender Ausga
ben durch Leistungen Dritter und beziehungsweise oder 
zweckgebundene Spenden ist die gewährte Unterstüt
zung zu erstatten. 

5.3 

Die Unterstützung beträgt pro maximal gemäß AG 
SchKG förderfähiges Vollzeitäquivalent der Beratungs
und Verwaltungskräfte einmalig 450 Euro. Für anteilig 
geförderte Vollzeitäquivalente wird die Billigkeitsleis
tung entsprechend anteilig gewährt. 

5.4 

Im Falle einer Überkompensation (insbesondere durch 
sonstige Entschädigungs- oder, Versicherungsleistungen, 
andere Fördermaßnahmen, zweckgebundene Spenden) 
oder einer Nichtverausgabung der Mittel sind die ge
währten Leistungen zurückzuzahlen. 

6 

Verfahren 

6.1 

Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt nach dem Muster der Anlage 
1 bis zum 12. Juni 2023. 

Bewilligungsbehörden sind die Landschaftsverbände. 
Die Bewilligungsbehörde gewährt im Rahmen ihres 
pflichtgemäßen Ermessens durch Bescheid Billigkeits
leistungen auf Antrag im Rahmen der verfügbaren Haus
haltsmittel. 

Die Auszahlung der Billigkeitsleistungen erfolgt ohne ge
sonderten Antrag in Form einer einmaligen Zahlung nach 
Eintritt der Rechtskraft des Bewilligungsbescheides. 

6.2 
Verwendungsnachweisverfahren 

Als Veiwendungsnachweis ist gegenüber der Bewilli
gungsbehörde bis zum 31. März 2024 eine tabellarische 
Aufstellung ihrer Ausgaben nach dem Muster der Anlage 
2 vorzulegen. Belege über die Verwendung der Mittel 
sind fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder 
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder 
Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und 
Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Buchführung oder einer in der öffentlichen Ver
waltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

Der Bewilligungsbehörde oder gegebenenfalls dem für 
die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktbe
ratung zuständigen Ministerium sind auf Verlangen die 
zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Infor
mationen und Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. Dies gilt auch im Rahmen einer möglichen Prü
fung durch den Landesrechnungshof. 

7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 
in Kraft und mit Ablauf am 31. Dezember 2023 außer 
Kraft. 

Ministerin 
für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 

Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 
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Antrag auf Billigkeitsleistungen 
nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) für die nach dem AG 

SchKG tätigen Träger von Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen 

Name/ a) Träger: 

Bezeichnung 

b) Einrichtung: 

c) Ansprechperson (Name, E-Mail, Telefon): 

Anschrift Straße/Postleitzahl/Ort: 

Kreditinstitut 

IBAN 

Az. Beim 
LVR/LWL 

Anmeldung des voraussichtlichen Mittelbedarfs für 2023 im Sinne der 
Billigkeitsrichtlinien - 312-01.12.06.00-000005-2023 -

Ich beantrage hiermit die Auszahlung von Billigkeitsmitteln auf Grundlage der maximal 
förderfähigen Beratungs- und Verwaltungskraft-VZÄ. 

Insgesamt sind für die o.g. Einrichtungen maximal 
Verwaltungskraft - VZÄ förderfähig. 

Hieraus ergibt sich die beantragte Fördersumme i. H. v.: 

Anzahl maximal förderfähige VZÄ 

Beratungs- und 

X 450,-€ 

Gesamt 
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Verbindliche Erklärung der o.g. Einrichtung zur Bedarfsanmeldung 

Hiermit bestätige ich rechtsverbindlich, 

D dass die o.g. Beratungsstelle einen Bedarf an Billigkeitsleistungen zum 
Ausgleich der Kostensteigerungen infolge der krisenbedingt steigenden 
Energiekosten und der hohen Inflation in Höhe der beantragten Landesmittel 
hat, 

D dass im Falle einer Überkompensation (Entschädigungs-, 
Versicherungsleistungen, andere Fördermaßnahmen) die nicht 
zweckentsprechend verausgabten Mittel zurückgezahlt werden. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 

D die gewährte Unterstützung in der Steuererklärung des Trägers als 
steuerpflichtige Einnahme anzugeben ist, 

821 

D bei künftiger Beantragung weiterer öffentlicher Finanzhilfen die aufgrund dieses 
Antrags gewährte Leistung dort angegeben werden muss, 

D es sich bei den Angaben des Antrags um subventionserhebliche Tatsachen i. S. 
d. § 264 des Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. 
Juli 1976 (BGBI I S. 2037) und Art. 1 des Landessubventionsgesetzes (GV. 
NW. 1977 S. 136) handelt. Es ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig 
falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige 
Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die 
Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben 
können, 

D nur Ausgaben abgerechnet werden können, die in den Monaten Januar 2023 
bis Dezember 2023 tatsächlich entstanden sind. 

D Ich erteile meine Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung der für die 
Gewährung der Unterstützung erforderlichen Daten im Rahmen der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

D Ich versichere, dass alle Angaben zu diesem Antrag nach bestem Wissen und 
Gewissen und wahrheitsgetreu erfolgt sind. 

Ort, Datum (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

(Name, Funktion) 
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Verwendungsnachweis für Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO NRW für die nach 
dem AG SchKG tätigen Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 

Name/Bezeichnung a) Träger: 

b) Einrichtung: 

Anschrift Straße/Postleitzahl/Ort 

a) Träger: 

b) Einrichtung (ggf. Nebenstellen:) 

Az. beim 
LVR/LWL 

Auskunft erteilt Name/Telefon (Durchwahl)/Fax/E-Mail 

a) Träger: 

b) Einrichtung (ggf. Nebenstellen): 
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V b M" erausga te 1tte 
Ausgaben 

(Art der Sachkosten v. 01 .01.2023 - 31 .1 2.2023) 

Miete 
Nebenkosten 
Sonstige Betriebsausgaben 
Gesamtausgaben 

Rechtsverbindliche Bestätigung zur Mittelverwendung 

Hiermit bestätige ich rechtsverbindlich, dass 

Ausgaben 2023 (Euro) 

823 

D die Billigkeitsleistungen zum Ausgleich der Kostensteigerungen infolge der krisenbedingt 
steigenden Energiekosten und der hohen Inflation verwandt worden sind , 

D im Falle einer Überkompensation (Entschädigungs-, Versicherungsleistungen, andere 
Fördermaßnahmen) die nicht zweckentsprechend verausgabten Mittel i. H. v. 
zurückgezahlt werden . 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 

D bei künftiger Beantragung weiterer öffentlicher Finanzhilfen , die aufgrund dieses Antrags 
gewährte Leistung dort angegeben werden muss, 

D nur Ausgaben abgerechnet werden können, die in den Monaten Januar 2023 bis 
Dezember 2023 tatsächlich entstanden sind . 

D Ich erteile meine Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung der für die Gewährung der 
Unterstützung erforderlichen Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

D Ich versichere, dass alle Angaben zu diesem Verwendungsnachweis nach bestem 
Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu erfolgt sind . 

Ort, Datum 

( Rechtsverbindliche Unterschrift) 

(Name, Funktion) 

- MBl. NRW. 2023 S . 818 
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2160 

Kinder- und Jugendförderplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen 202 3-2027 

Bekanntmachung 
des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie 

Gleichstellung, Flucht und Integration 

1 
Vorwort 

Vom 12. Juli 2023 

Die jungen Menschen in NRW leben in bewegten und 
krisenhaften Zeiten. Die weltweite Corona-Pandemie, 
der Klimawandel, der Angriffskrieg in der Ukraine, die 
weltweiten Migrations- und Fluchtbewegungen, dies 
sind die großen, globalen Einflussgrößen auf die Lebens
wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kom
men die Herausforderungen, die junge Menschen bei ih
rer Entwicklung ohnehin zu meistern haben. Die Auto
rinnen und Autoren des 15. Kinder- und Jugendberichtes 
des Bundes haben diese Anforderungen mit den Begrif
fen „Verselbstständigung", ,,Selbstpositionierung" un_d 
,,Qualifizierung" konzentriert beschrieben und konzepti
onell zusammengefasst. 

Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW für 
die 18. Legislaturperiode (Kinder und Jugendliche be
stimmen mit - Jungen Menschen mehr Perspektiven ge
ben) greift diese großen globalen und regionalen Ent
wicklungen unserer Zeit auf und macht die Herausforde
rungen , die an junge Menschen in ihrer persönlichen 
Entwicklung gestellt werden, zum Ausgangspunkt dieses 
Landesförderinstruments . 

Gemeinsam mit dem Engagement der Kommunen bei 
der Förderung von Einrichtungen und Angeboten der 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erz~ehe
rischen Kinder- und Jugendschutzes (kurz: Jugendforde
rung) kann es gelingen, jungen Menschen die Unterstüt
zung zu geben, die sie heute benötigen, um sich mit den 
für sie wichtigen gesellschaftlichen und individuellen 
Fragen auseinanderzusetzen und sich dabei als Persön
lichkeiten weiterzuentwickeln. 

2 
Grundlagen der Förderung 

2.1 
Gesetzliche Grundlagen: 

Gemäß § 82 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kin
der und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntma
chung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) in der 
jeweils geltenden Fassung, hat die oberste Landesju
gendbehörde die Aufgabe , die Tätigkeit der Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe und die Weiterent
wicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. 
Eine Konkretisierung dieser Aufgabe für den Bereich der 
Jugendförderung wurde im Kinder- und Jugendförde
rungsgesetz des Landes vorgenommen (vergleiche insbe
sondere §§ 16 , 17, 18 und 19 des Dritten Gesetzes zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz 
zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 
und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
- Kinder- und Jugendförderungsgesetz - vom 12. Okto
ber 2004 (GV. NRW. S. 572) in der jeweils geltenden Fas
sung, im Folgenden 3. AG-KJHG - KJFöG. 

Darüber hinaus wurde in § 11 Absatz 3 des Landeskin
derschutzgesetzes NRW vom 13. April 2022 (GV. _NRW. 
S. 509) geregelt, dass Träger, die Mittel aus dem Kinder
und J ugendförderplan des La11des erhalten, auf die Ent
wicklung, Anwendung und Uberprüfung von Kinder
schutzkonzepten hinzuwirken haben. Dies soll nach § 11 
Absatz 6 des Landeskinderschutzgesetzes NRW seitens 
der Träger in Form von Qualifizierungsangeboten und 
fachlicher Beratung erfolgen. 

2.2 
Aufga ben des Landes: 

Nach § 9 des 3. AG-KJHG - KJFöG erstellt das für Ju
gend zuständige Ministerium für jede Legislaturperiode 

einen Kinder- und Jugendförderplan . Mit dessen Umset
zung leistet das Land seinen Beitrag z~r Ausgestaltung 
der Jugendförderung, indem es zum emen landesweite 
Träger und Zusammenschlüsse fördert und zum anderen 
die örtlichen öffentlichen Träger bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben über eine zusätzliche Förderung der ört
lichen Infrastruktur unterstützt. Darüber hinaus nimmt 
das Land seine Anregungsfunktion zur Weiterentwick
lung der Handlungsfelder, die im Kinder- und Jugend
förderungsgesetz beschrieben werden, wahr, indem es 
entsprechend der Schwerpunktsetzungen des Kinder
und Jugendförderplans auf Landesebene wie auch vor 
Ort Projekte fördert . 

2.3 

Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugend
hilfe: 

Die Grundsätze der Förderung über den Kinder- und 
Jugendförderplan ergeben sich aus dem 3. AG-KJHG 
- KJFöG. Es verpflichtet die örtlichen Träger der öffentli
chen Jugendhilfe zur Förderplanung (§ 15 Absatz 4 m 
Verbindung mit § 8 des 3. AG-KJHG - KJFöG) und „zur 
Finanzierung (§ 15 Absatz 1 des 3. AG-KJHG - KJFo9). 
Dies beinhaltet die Erstellung eines kommunalen Kin
der- und Jugendförderplans, der jeweils für die Dauerei
ner Wahlperiode festzuschreiben ist und an dessen Er
stellung unter anderem junge Menschen zu beteiligen 
sind. Die örtlichen öffentlichen Träger sind auch ver
pflichtet, im Verhältnis zu den ihnen zur Verfügung ge
stellten Landesmitteln eine angemessene Förderung zu 
erbringen (§ 16 Absatz 3 des 3. AG-KJHG - KJFöG) . Die 
Höhe der eingesetzten kommunalen Mittel ist der Obers
ten Landesjugendbehörde zu berichten. 

2.4 

Zielgruppe und Grundsätze der Förderung über den 
Kinder- und Jugendförderplan: 

Angebote der Jugendförderun& können aus Landesmit
teln gefördert werden , wenn diese als Zielgruppe Junge 
Menschen zwischen dem sechsten und dem 21. Lebens
jahr haben. Darüber hinaus sollen bei besonderen Maß
nahmen auch junge Menschen bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres einbezogen werden (§ 3 Absatz 1 
des 3. AG-KJHG - KJFöG). Die Angebote können auch 
ältere Menschen als Zielgruppe haben, soweit es sich um 
intergenerative Angebote handelt und die Förderung 
junger Menschen im Zentrum steht.. Angebote können 
auch Eltern junger Menschen adressieren, sofern diese 
eine unmittelbare positive Wirkung auf junge Menschen 
erwarten lassen. 

Die Angebote sollen so konzipiert und ausgestaltet wer
den, dass sie die jeweiligen besonderen Bedürfnisse der 
jungen Menschen berücksichtigen, an die sie sich r_ichten. 
Dies beinhaltet die sensible Ausgestaltung im Hmbhck 
auf soziale Benachteiligungslagen, Behinderungen oder 
anderweitige Beeinträchtigungen, die Berücksichtigung 
von Einwanderungsgeschichte, sexuellen Orientierungen 
und geschlechtlichen Identitäten sowie schließlich mög
liche Benachteiligungen durch Diskriminierungen, zum 
Beispiel aufgrund von Behinderungen, Rassismus , Sexis
mus, Antisemitismus , Klassismus , Trans-, Inter- und 
Homofeindlichkeit, wobei intersektionale Aspekte zu 
beachten sind. 

Darüber hinaus sollen die Angebote so konzipiert wer
den, dass sie die Themen Nachhaltigkeit, Klima , Digitali
tät und Kinderschutz berücksichtigen. 

Die Angebote sollen zugleich darauf hinwirken, dass 
junge Menschen Vielfalt als eine positiv zu bewertende 
gesellschaftliche Normalität wahrnehmen können und 
sie dafür zu sensibilisieren, dass Diskriminierungen jed
weder Art den Werten einer offenen und demokratisch 
verfassten Gesellschaft widersprechen. Dies beinhaltet 
auch, dass die Angebote zum Abbau beziehungsweise zur 
Kompensation von Benachteiligungslagen beitragen sol
len . Rassismuskritische Ansätze sind dabei anzuwenden. 

Insoweit sollen die Angebote als Schutz- und Vertrauens
räume für Kinder und Jugendliche ausgestaltet werden 
(safer spaces). 
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Schließlich sollen junge Menschen bei der Entwicklung 
und Durchführung von Angeboten möglichst weitgehend 
beteiligt werden. 

2.5 
Landesförderung: 

Das Land gewährt den Trägern der öffentlichen Kinder
und Jugendhilfe und den anerkannten freien Trägern in 
Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage dieses Kinder
und Jugendförderplans 

a) Fachbezogene Pauschalen auf der Grundlage von§ 29 
des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans 
des Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils gel
tenden Fassung 

b) Zuwendungen auf der Grundlage der§§ 23 und 44 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 26 . April 1999 (GV. NRW. S.158) , ein
schließlich der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Lan
deshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. 
S. 445) in der jeweils geltenden Fassung und geltender 
Richtlinien zum Kinder- und Jugendförderplan . 

Träger, die Fachbezogene Pauschalen erhalten, können 
auch Zuwendungen zu Projekten erhalten, soweit die Pro
jektinhalte nicht bereits Gegenstand der Aufgaben sind, 
die mit Fachbezogenen Pauschalen unterstützt werden. 

Bewilligungsbehörden sind in der Regel die Landesju
gendämter bei den Landschaftsverbänden Rheinland 
und Westfalen-Lippe für die Träger, die ihren Sitz im je
weiligen Zuständigkeitsbereich haben. Abweichende Re
gelungen können durch die Oberste Landesjugendbe
hörde getroffen werden. Für die Träger der Offenen Kin
der- und Jugendarbeit sind die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe Bewilligungsbehörde, soweit die 
Oberste Landesjugendbehörde nicht im Einzelfall ab
weichende Regelungen trifft. 

2.6 

Wirksamkeitsdialog und Zielvereinbarungen: 

Die Förderung landesweiter oder regionaler Einrichtun
gen und Angebote erfolgt unter der Maßgabe der Bereit
schaft der Träger, einen Wirksamkeitsdialog zu führen 
und Zielvereinbarungen zu schließen. Wirksamkeitsdia
log und Zielvereinbarungen sollen durch kritische Refle
xion neue Impulse für die Ausrichtung der Arbeit in den 
Einrichtungen und Angeboten geben sowie flexible Re
aktionen auf notwendige Anpassungen ermöglichen. Sie 
sollen schließlich einen effektiven und wirksamen Ein
satz der Fördermittel sicherstellen. Der Abschluss von 
Zielvereinbarungen und die Durchführung von Wirk
samkeitsdialogen obliegen den Landesjugendämtern. Die 
Oberste Landesjugendbehörde kann abweichende Rege
lungen treffen. 

Die Förderung des örtlichen öffentlichen Trägers der 
Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der Offenen Kinder
und Jugendarbeit erfolgt unter der Maßgabe zur Mitwir
kung an der Strukturdatenerhebung zur Offenen Kin
der- und Jugendarbeit. Die Durchführung der Struktur
datenerhebung obliegt den Landesjugendämtern. 

3 
Förderbereiche: Herausforderungen und Angebote 

Auf der Grundlage des 11. Kinder- und Jugendberichts 
für Nordrhein-Westfalen, der fachlichen Debatten sowie 
den Maßgaben des Koalitionsvertrags werden nachfol
gende Herausforderungen für die Jugendförderung fest
gehalten, die im Rahmen der geförderten Angebote bear
beitet werden sollen. 

3.1 
Förderbereich 1: Starke Strukturen für Kinder und 
Jugendliche 

Kinder und Jugendliche stehen vor der Aufgabe, sich 
Schritt für Schritt zu einer eigenständigen Persönlich
keit zu entwickeln. Dies hat zur Voraussetzung, sich ein 
neues Verhältnis zum Beispiel zu den Eltern, Verwandten 
oder pädagogischen Fachkräften zu erarbeiten , sich ei
nen eigenen Blickwinkel auf die Gesellschaft anzueignen 

und für sich die Voraussetzungen für ein eigenständiges 
und sozial verantwortliches Leben in der Gesellschaft zu 
schaffen. 

Um diesen Weg möglichst gut gestalten zu können, brau
chen Kinder und Jugendliche Orte und Gelegenheiten, 
an und in denen sie sich diskriminierungs- und risiko
frei, ohne Rechtfertigungsdruck, fehlerfreundlich und 
selbstgestaltet ausprobieren und weiterentwickeln kön
nen. Einrichtungen der Jugendförderung sind solche 
Orte. Sie werden von freien und öffentlichen Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe, deren Fachkräften und gemein
sam mit Kindern und Jugendlichen entlang ihrer kon
kreten Bedürfnisse und Bedarfe ausgestaltet. Damit die 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe dies leisten können, 
benötigen sie einen verlässlichen Handlungsrahmen. 

Erstes Ziel dieses Kinder- und Jugendförderplans ist es da
her, den Strukturen vor Ort und auf Landesebene über die 
Landesförderung diese verlässlichen Rahmenbedingungen 
zu geben. Auch weiterhin wird der deutlich größte Teil der 
vom Land zur Verfügung gestellten Ressourcen dafür ge
nutzt, diese Strukturen finanziell zu unterstützen. Das be
währte Instrument der dynamischen Anpassung der Förde
rung an die Kostenentwicklung wird beibehalten. Die jähr
liche Dynamisierung des Kinder- und Jugendförderplans 
ermittelt sich zu acht von zehn Teilen aus den Tarifsteige
rungen des TV-L (West) und zu zwei von zehn Teilen aus 
der Verbraucherpreisentwicklung für Wohnung, Wasser, 
Strom, Gas und andere Brennstoffe gemäß dem Verbrau
cherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundes
amtes. Zugrunde gelegt werden die im Jahr der Haushalts
aufstellung jeweils aktuellsten vorliegenden Daten. 

Mit der Förderung der Infrastruktur in den Bereichen Ju
gendverbandsarbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit, 
Kulturelle Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieheri
scher Kinder- und Jugendschutz leistet das Land seinen 
Beitrag zum Erhalt dieser Strukturen auf örtlicher und re
gionaler Ebene. Darüber hinaus wird mit der Förderung 
von landeszentralen Zusammenschlüssen und Fachstellen 
der Jugendförderung sichergestellt, dass die genannten 
Strukturen sich an den fachlichen Diskursen auch auf 
Landesebene beteiligen können und die notwendigen fach
lichen Impulse zur Weiterel).twicklung erhalten. Mit der 
Förderung des Freiwilligen Okologischen Jahres soll mehr 
jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich 
nach ihrer Schulzeit zu orientieren und sich im Rahmen 
dieses Bildungsjahres zu qualifizieren. Mit der Förderung 
präventiver Projekte, wie beispielsweise den Fußballfan
projekten, solle_n besondere Zielgruppen präventive Ange
bote erhalten. Uber die Förderung des Sonderurlaubs, der 
Investitionen in Einrichtungen sowie von Forschungspart
nerschaften werden wesentliche, die Infrastruktur stabili
sierende und impulsgebende Angebote unterstützt. 

Mit einer neuen Förderposition stellt das Land den lan
deszentralen Trägern der Jugendarbeit und Jugendsozial
arbeit Mittel für Maßnahmen, Fortbildungen und Fachbe
ratung zur Verfügung. Diese Mittel sollen dazu beitragen, 
den Kinderschutz in den Angeboteq der Jugendförderung 
zu stärken. 

Die Empfänger von auf Dauer angelegten Förderungen 
der Infrastruktur haben zu gewährleisten , dass die 
Grundlagen des Kinder- und Jugendförderplans sowie 
die gesetzlichen Regelungen des 3. AG-KJHG - KJFöG 
und des Landeskinderschutzgesetzes NRW beachtet und 
angewandt werden. Insbesondere erwartet das Land von 
den Trägern, dass diese die Prävention sexualisierter Ge
walt in ihren Strukturen vorantreiben. Hierzu sollen An
gebote der Qualifizierung und Fachberatung implemen
tiert werden. Weiterhin erwartet das Land von den 
Trägern Bemühungen zur Weiterentwicklung ihrer Ange
bote, die Beteiligung an den Wirksamkeitsdialogen und 
anderen Formaten wie der Strukturdatenerhebung, so
wie den gezielten Ausbau der Kinder- und Jugendbetei
ligung insbesondere bei der Entwicklung und Durch
führung von Angeboten. 

3.2 
Förderbereich 2: Kinder- und Jugendbeteiligung 
verstärkt umsetzen 

Junge Menschen in Nordrhein-Westfalen wollen die Ge
sellschaft mitgestalten , in der sie leben. Sie haben ein 
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Recht darauf, an den sie betreffenden Fragen beteiligt zu 
werden. Um dies realisieren zu können, benötigen sie 
Angebote und Gelegenheiten. Obwohl vielerorts bereits 
entsprechende Angebote bestehen, haben nicht zuletzt 
die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden 
Einschränkungen gezeigt, wie fragil die Mitwirkungs
möglichkeiten junger Menschen an der Gestaltung der 
Gesellschaft sind und wie häufig gerade ihr Engagement 
und ihre Ideen nicht in gesellschaftspolitische Maßnah
men einfließen. Daher ist es erforderlich, die Beteili
gungsrechte junger Menschen zu stärken und sie gleich
zeitig durch entsprechende Beteiligungspflichten der ge
sellschaftlichen Akteure zu untermauern. Dies ist auch 
ein Beitrag zu mehr Generationengerechtigkeit. 

Beteiligung setzt entsprechende Kompetenzen und Res
sourcen voraus. Diese zu entwickeln und junge Men
schen dabei zu ermutigen, ihre Interessen wahrzuneh
men und zu vertreten, ist eine wesentliche Aufgabe der 
Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und 
des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes . Die Trä
ger und ihre Angebote haben die Aufgabe, Gelegenheiten 
für Beteiligung zu schaffen, junge Menschen zu ermuti
gen und pädagogisch zu begleiten und zugleich deren 
kritischen Diskurs zu gesellschaftlichen Fragen und Wer
ten zu fördern. 

Dies wird unter anderem in einem partizipativ zu ent
wickelnden Aktionsplan Jugendbeteiligung zu berück
sichtigen sein. 

Gefördert werden können Vorhaben, die zur Weiterent
wicklung einer einmischenden Jugendpolitik vor Ort und 
auf Landesebene beitragen. Auf Landesebene sind insbe
sondere solche Vorhaben förderfähig, die auf eine ver
stärkte Berücksichtigung der Interessen junger Men
schen bei der Ausgestaltung der Landespolitik abzielen. 
Darüber hinaus können Vorhaben gefördert werden, die 
auf eine Ausweitung der Beteiligung und Mitb stim
mung junger Menschen abzielen. Dies umfasst auch Be
teiligungsprozesse zur Ausgestaltung des öffentlichen 
Raums. Schließlich können Angebote der{olitischen Ju
gendbildung sowie Angebote, die darau abzielen, mit 
jungen Menschen einen Dialog über Wertorientierungen 
zu führen, gefördert werden. 

Die Vorhaben in diesem Förderbereich können offen kon
zipiert sein und damit den jungen Menschen ermögli
chen, selbst Angebote zu entwickeln beziehungsweise 
weiterzuentwickeln. 

Grundsätzlich sollen Beteiligungsformate jugendgerecht 
und zielgruppenadäquat ausgestaltet werden. 

3.3 

Förderbereich 3: Kinder- und Jugendförderung zukunfts
sicher weiterentwickeln 

Die Lebenswelten junger Menschen sind ständigen Ver
änderungen unterworfen. Gerade in den durch die Co
rona-Pandemie geprägten Zeiträumen hat sich gezeigt, 
dass Jugendförderung einen Schub qualifizierter Digita
lisierung benötigt, dies allein aber nicht genügt, um die 
Jugendförderung zu gestalten. Denn junge Menschen 
brauchen Kontakt zueinander und zu den sie begleiten
den pädagogischen Fachkräften. 

Darüber hinaus sind die Erwartungen junger Menschen 
an die Jugendförderung unterschiedlich. Diese sind ab
hängig von Alter, sexueller Orientierung und geschlecht
licher Identität sowie eventuell bestehender Benachteili
gungslagen und Exklusionserfahrungen. Auch der Le
bensort junger Menschen spielt eine Rolle. Wachsen diese 
in Ballungsräumen mit hoher Mobilitätsdichte auf, sind 
die Erwartungen und Bedarfslagen teilweise andere als 
bei jungen Menschen, die in ländlichen Räumen heran
wachsen. 

Die Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Facetten 
bei der AusgestaltuQ.g von Räumen und Angeboten der 
Kinder- und Jugendförderung ist eine wesentliche Auf
gabe der freien und öffentlichen Träger. Sie benötigen 
hierbei Unterstützung durch das Land. Daher stellt der 
Kinder- und Jugendförderplan Mittel für die gezielte 
Weiterentwicklung von Strukturen und Angeboten zur 
Verfügung und ermöglicht auch praxisbezogene For
schungsprojekte, die dazu beitragen, bereits bestehende 

Strukturen und Angebote weiterzuentwickeln und zu
kunftsfest auszugestalten. 

Im Bereich der Digitalisierung können Vorhaben geför
dert werden , die junge Menschen verstärkt an die sich 
mit der Digitalisierung ergebenden neuen Herausforde
rungen heranführen beziehungsweise ihnen helfen, hier
für Lösungen zu finden . Darüber hinaus können Vorha
ben der Medienkompetenzbildung gefördert werden. 
Schließlich sind Vorhaben förderfähig, die sich gezielt 
mit der digitalen Weiterentwicklung von Angeboten der 
Jugendförderung befassen. Soweit junge Menschen in die 
Entwicklung von digitalen Angeboten partizipativ ein
bezogen werden, sind auch Qualifizierungsangebote für 
Fachkräfte grundsätzlich förderfähig. 

Im Bereich demografischer Wandel, ländlicher Raum und 
regionale Anforderungen sind Vorhaben förderfähig, die 
darauf abzielen , unter den sich verändernden Bedingun
gen passfähige und funktionale Angebote der Jugendför
derung zu entwickeln und umzusetzen. Dies schließt in
terkommunale Kooperationen ein. 

Im Bereich der besonderen Maßnahmen und Projekte 
sind Vorhaben förderfähig, die neue Aspekte in der Kin
der- und Jugendhilfe aufgr ifen beziehungsweise inno
vative Lösungsansätze entwickeln und erproben. Im 
Rahmen dessen sind auch Qualifizierungsangebote für 
Fachkräfte förderfähig. 

Im Bereich Forschung in der Kinder- und Jugendhilfe 
können Vorhaben zur Evaluation und Begleitung der 
Entwicklung und Durchführung von Angeboten geför
dert werden. Darüber hinaus sind Vorhaben förderfähig, 
die sich mit neuen Entwicklungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe befassen und die Impulse für die Praxis er
warten lassen. 

3.4 
Förderbereich 4: Junge Menschen in ihrer Unterschied
lichkeit sehen und fördern. 

Der Begriff Vielfalt beschreibt die wesentliche Entwick
lungsrichtung unserer Gesellschaft. Nicht Konformität 
ist das prägende Ziel, sondern die Anerkennung von Viel
falt, damit sich alle jungen Menschen entsprechend ihren 
Bedürfnissen und ihrer jeweiligen Identität entfalten 
und zugleich solidarisch und diskriminierungsfrei auf
wachsen können. Unsere Gesellschaft braucht diese Viel
falt, um sich mit vielen kreativen Ideen weiterentwickeln 
zu können und sie braucht Akzeptanz, gege~'lseitige Wert
schätzung, Verständnis und Solidarität, urr. als Gemein
wesen funktionieren zu können. 

Über die Angebote der Kinder- und Jugendförderung sol
len entsprechende Kompetenzen bei jungen Menschen ge
fördert werden. Um dies zu erreichen ist es erforderlich, 
ihre jeweiligen individuellen Ausgangsbedingungen , die 
unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten 
zu kennen. Junge Menschen in sozialen Benachteiligungs
lagen, mit Einwanderungsgeschichte, mit Diskriminie
rungserfahrungen (einschließlich Rassismm.erfahrungen), 
mit Behinderungen sowie mit unterschtedlicher ge
schlechtlicher Identitäten und sexueller Orientierungen 
brauchen Zugänge zu Angeboten der Kinder-- und Jugend
förderung. Diese sollen ihre subjektiven Erfahrungen und 
ihre objektiven Rahmenbedingungen berücksichtigen. 

Der Kinder- und Jugendförderplan stellt daher Mittel 
zur Verfügung, die die Träger dabei unterstützen, ent
sprechend differenzierte und zielgruppenbe:wgene Ange
bote umsetzen zu können. 

Gefördert werden können Vorhaben, die in Bezug auf 
junge Menschen mit sozialen Benachteiligungslagen, 
Einwanderungsgeschichte, Behinderungen und darauf 
bezogenen Diskriminierungserfahrungen spezifische, aus 
ihrer Lebenslage resultierende Benachteiligungen min
dern oder ausgleichen beziehungsweise der gesellschaft
lichen Inklusion dieser jungen Menschen dienen. 

Weiterhin können Vorhaben gefördert werden, die die ge
schlechterreflektierende Orientierung sowie die Gleich
berechtigung der Geschlechter in den Angeboten der 
Jugendförderung weiterentwickeln. Dies schließt die 
gezielte Förderung von spezifischen Angeboten für Mäd
chen oder Jungen sowie transidente, nichtb:.näre und in
tergeschlechtliche junge Menschen ein. 
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Auch sind Vorhaben förderfähig, die sich gezielt an junge 
Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierun
gen und geschlechtlichen Identitäten richten, um diese 
jungen Menschen zu fördern beziehungsweise um Ange
bote der Jugendförderung für diese zu schaffen. Dies 
umfasst auch Vorhaben, die gezielt darauf ausgerichtet 
sind, bestehende Angebote der Jugendförderung für die 
Bedarfe dieser Zielgruppen zu sensibilisieren. 

Schließlich sind Vorhaben förderfähig, die über Vielfalt 
im Kontext des Themas Geschlecht aufklären und für 
Diversität sensibilisieren. Dies schließt sexualpädago
gische und gesundheitsfördernde Ansätze ein. 

Insgesamt sind Aspekte der Intersektionalität auch hier
bei in besonderer Weise zu berücksichtigen. 

3.5 
Förderbereich 5: Bildung zielgerichtet ermöglichen 

Jungen Menschen ist die Bedeutung einer guten Bildung 
bewusst. Dies zeigt sich auch in der Jugendförderung. 
Benachteiligte junge Menschen nehmen die Bildungsan
gebote der Jugendsozialarbeit an. Junge Menschen sind 
interessiert an den Angeboten der kulturellen Jugendbil
dung oder der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In 
der offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit 
suchen sie nicht nur Gelegenheiten zur Freizeitgestal
tung, sondern nehmen auch die Angebote der sozialen 
Bildung und der Persönlichkeitsbildung wahr. Freude am 
Lernen, die etwa in einem Theaterprojekt entdeckt wird, 
kommt nicht selten auch der schulischen Bildung zugute. 

Bildung in der Jugendförderung ist ein freiwilliges An
gebot. Um für junge Menschen so attraktiv zu sein, dass 
diese sich darauf einlassen und die Angebote wahrneh
men, müssen diese an die Neigungen und Belange junger 
Menschen anknüpfen . Internationale Jugendarbeit, kul
turelle Jugendarbeit, Jugendfreiwilligendienste und An
gebote im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwick
lung greifen die Interessen junger Menschen auf, geben 
ihnen Impulse für ihre Weiterentwicklung und ermög
lichen selbstbestimmte und selbstorganisierte Bildungs
prozesse, auch nonformaler und informeller Natur. Kom
munale Bildungslandschaften, denen es gelingt, verschie
dene Bildungsangebote miteinander zu verknüpfen, 
lenken Bildungsinteressen zudem auch auf andere, von 
jungen Menschen zunächst nicht als attraktiv empfun
dene Bereiche. 

Bildung in der Jugendförderung folgt dem Anspruch , für 
junge Menschen bedeutsame Themen aufzugreifen und 
mit weiterführenden Fragen von gesellschaftlicher Rele
vanz zu verbinden. Daher werden über den Kinder- und 
Jugendförderplan insbesondere solche Angebote geför
dert, die an die Interessen junger Menschen anknüpfen 
und die von den spezifischen Bedingungen der einzelnen 
jungen Menschen ausgehend Wege in die Bildung ebnen. 

Gefördert werden können Vorhaben kommunaler Bil
dungslandschaften , soweit diese darauf abzielen , die vor
handenen Bildungsangebote besser aufeinander zu be
ziehen und entlang der Grundsätze der Jugendförderung 
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus können kooperative 
Angebote von Jugendförderung und Schule gefördert 
werden. Besonders förderwürdig sind Angebote, die 
junge Menschen bei der Entwicklung und Durchführung 
dieser Angebote beteiligen. Soweit für Angebote andere 
Förderprogramme oder rechtliche Rahmungen bestehen, 
ist eine Förderung über den Kinder- und Jugendförder
plan nur im Ausnahmefall möglich. 

Weiterhin sind Angebote des internationalen Jugendaus
tauschs förderfähig, soweit diese auf Gegenseitigkeit be
ruhen . In besonderer Weise förderfähig sind dabei Vorha
ben, die sozial oder anderweitig benachteiligte junge 
Menschen als Adressatinnen und Adressaten haben. 
Fachkräftea usta uschprogramme sind förderfähig, soweit 
sie der Anbahnung von internationalem Jugendaus
tausch dienen. Vorhaben mit einer Orientierung auf eu
ropäische oder globale Fragestellungen sind auch jen
seits von Jugendaustauschprogrammen förderfähig. 

Im Bereich Klima, Ökologie und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sind Vorhaben förderfähig, die es jungen 
Menschen ermöglichen, sich Wissen über Nachhaltig
keitsfragen, Klimapolitik und weitere ökologische The-

men anzueignen, zu reflektieren und anzuwenden. Dies 
schließt Vorhaben ein, die das Engagement junger Men
schen für Nachhaltigkeitsfragen, Klimapolitik und Öko
logiethemen fördern. 

Im Bereich der kulturellen Jugendarbeit können Vorha
ben gefördert werden, die jungen Menschen eine eigene 
kulturelle und künstlerische Betätigung ermöglichen 
und deren Entwicklung begleiten. Aucb förderfähig sind 
Vernetzungen von Trägern der Jugendförderung sowie 
mit Partnerinnen und Partner aus dem Bereich Kunst 
und Kultur, soweit diese darauf abzielen, das künstle
risch kulturelle Aktivwerden junger Menschen zu för
dern. Schließlich können Vorhaben gefördert werden, mit 
denen junge Menschen an klassische Kunst- und Kultur
formen herangeführt werden. 

Im Bereich der Angebote in Jugendfreiwilligendiensten 
sind Maßnahmen förderfähig, die darauf abzielen, jun
gen Menschen, die bislang nur schwer Zugang zu diesen 
Diensten finden, ein passendes Angebot zu unterbreiten. 
Gleichzeitig soll die Bekanntheit der Jugendfreiwilligen
dienste in dieser Zielgruppe gesteigert werden. 

3.6 
Förderbereich 6: Kinder und Jugendliche stärken und 
schützen 

Nicht zuletzt haben die Corona-Pandemie sowie der An
griffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen 
negativen Auswirkungen auf junge Menschen gezeigt, 
dass auch bei guter Unterstützung durch die Familien 
und das nähere soziale Umfeld diese negativen Einflüsse 
das Wohlergehen junger Menschen beeinträchtigen. Es 
ist auch eine Aufgabe der Kinder- und Jugendförderung, 
jungen Menschen in Krisen beizustehen, sie zu stärken 
und ihnen zu helfen, Wege aus problematischen Situatio
nen zu finden. Spezielle Angebote der Prävention, der 
Resilienzförderung, der Aufklärung über Gefahren und 
Risiken sowie Angebote der Gesundheitsförderung un
terstützen junge Menschen, stark zu werden. 

Zugleich ist es auch eine zentrale Aufgabe der Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe, ihre Angebote und Einrichtun
gen so zu gestalten , dass sie Schutz- und Vertrauens
räume für junge Menschen sind, in denen sie sich gebor
gen, akzeptiert und gefördert fühlen. Dies umfasst, dass 
die Angebote und Einrichtungen den Schutz junger 
Menschen vor Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
des Kindeswohls - insbesondere auch vor sexualisierter 
Gewalt - sicherstellen. 

Gefördert werden können präventive Angebote zu den 
vielfältigen Risiken des Aufwachsens. Dies umfasst auch 
die Themen politische und religiöse Radikalisierung, Ri
siken der Digitalisierung und des Umgangs mit Medien, 
Gewalt, Drogen- , Alkohol- und Tabakwarenmissbrauch. 
Insbesondere förderfähig sind Angebote zur Prävention 
sexualisierter Gewalt. 

Darüber hinaus können Maßnahmen gefördert werden, 
die Träger bei der Entwicklung, Anwendung und Uber
prüfung von Kinderschutzkonzepten unterstützen. 

Schließlich können Projekte gefördert werden, die dazu 
beitragen, junge Menschen bei der Bewältigung von kri
senbedingten Beeinträchtigungen zu unterstützen und 
ihre Persönlichkeit zu stärken. Dies umfasst auch Ange
bote der gezielten Gesundheits- und Bewegungsförde
rung (einschließlich gesunder Ernährung) im Rahmen 
der Jugendförderung. 

4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach der Veröffentli
chung in Kraft. 

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntma
chung tritt die Bekanntmachung „Kinder- und Jugend
förderplan des Landes Nordrhein-Westfalen 2018-2022" 
vom 8. Mai 2018 (MBl. NRW. S. 357) außer Kraft. 

- MBl. NRW. 2023 S. 824 
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Dritte Änderung der „ Verwaltungsvorschriften 
für Grundstücksverkäufe 

nach § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz" 
Runderlass 

des Ministeriums der Finanzen 

Vom 11. Juli 2023 

1 

Nach Nummer 5.2.3 der „Verwaltungsvorschriften für 
Grundstücksverkäufe nach § 15 Abs. 3 Haushaltsgesetz" 
vom 16 Juni 2014 (MBl. NRW. S. 334), die zuletzt durch 
Runderlass vom 12. Mai 2022 (MBl. NRW. S. 445) geän
dert worden sind, werden folgende Nummern angefügt: 

„5.2.4 

Bei Kleinst- , Verkehrs- und Arrondierungsflächen be
schränkt sich der Kreis der Erwerber in der Regel auf ei
nen bestimmten Personenkreis, insbesondere auf Nach
barn oder Träger der Straßenbaulast. In folgenden Fallen 
kann daher auf die Durchführung des Interessenbekun
dungsverfahrens verzichtet werden: 

5.2.4.1 

Kleinstflächen werden bei unbebauten Grundstücken 
angenommen, bei denen der 

aktuelle Bodenwert laut BORIS.NRW unter 40 000 Euro 
liegt. 

5.2 .4.2 

Verkehrsflächen sind gegeben, wenn ein Grundstück 
oder ein Teil eines bestehenden Grundstücks entweder 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wegen oder 
Plätzen oder anderen Teilflächen, die einer öffentlichen 
Zweckbestimmung dienen sollen, zugeführt wird. 

5.2.4.3 

Bei Arrondierungsflächen handelt es sich um Grundstü
cke oder Teile von bestehenden Grundstücken, die auf
grund ihrer Lage und Größe oder ihres Zuschnitts nicht 
selbstständig bebaubar oder wirtschaftlich nicht eigen
ständig nutzbar sind. Ihr Verkauf dient der Ergänzung 
angrenzender Grundstücke oder deren teilweisen Neu
ordnung, die in eine sinnvollere Nutzung überführt wer
den, indem eine Erschließung ermöglicht wird, Uber-/ 
Unterbauungen beseitigt, Grenzverläufe optimiert, eine 
effizientere Bewirtschaftung ermöglicht oder bauord
nungswidrige Zustände, zum Beispiel Abstandsflächen 
und Fluchtwege, geheilt werden." 

2 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

- MBl. NRW. 2023 S. 828 
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